
Einsatzvertrag

Max Muster
Example Street 11
 Pfäffikon

0.00

Einsatz bei Firma Muster
Herr  Muster
Musterweg
8852 Altendorf

SpesenGrundlohn

13 Monatslohnanteil

01.10.1111 01.10.2222Einsatzbeginn Einsatzdauer

Ansprechsperson

Einsatzort

42h pro WocheArbeitszeit

Spesen Mittagessen etc

104.85

3.36

0.00

11.11

3.20

10.60
0.00

119.31

Ferien
Feiertagsentschädigung

Ferien übrige Branchen

Bruttolohn CHF

 %
 %

 %

0.00  %

Arbeitnehmer(in)22.9.2017Pfäffikon

Spezielle Vereinbarungen gewünscht vom Kunden werden hier erwähnt.
Kündigungsfristen, Ferienguthaben etc. werden hier erwähnt.

Dies ist lediglich ein Muster, bitte beachten Sie, dass Ihr Lohn (Stunden-, Tages- oder Monatslohn)
abweichen kann. Sozialabzüge und Pensionskassenbeiträge werden ebenfalls individuell errechnet.

PayrollPlus AG / Churerstr. 160a / 8808 Pfäffikon / Tel. 055 416 50 50 / www.payrollplus.ch / info@payrollplus.ch

Der Rahmenarbeitsvertrag tritt erst mit der Unterzeichnung dieses Einsatzvertrages in Kraft. Folgende Unterlagen kann ich unter www.
payrollplus.ch/downloads einsehen. Diese Dokumente bilden einen integrierenden Bestandteil dieses Einsatzvertrages:
- Wichtige allgemeine Informationen für Mitarbeiter / - Rahmenarbeitsvertrag  / - GAV Personalverleih /
- CSS Versicherung  AVB + Besondere Bedingungen+ Merkblatt für austretende MA /
- BVG Merkblatt 2017 / - Merkblatt Weiterbildung im Personalverleih /  - Informationen für austretende Mitarbeiter.
Mit der Unterzeichnung dieses Einsatzvertrages bestätige ich zudem,  die oben genannten Onlinedokumente zur Kenntnis genommen zu
haben.

Kein GAV /GAV

GAV Personal -Vollzugskostenabzug        % 0.000 FAR gemäss GAV CHF
Abzüge: AHV/IV/EO 5.125%  /  ALV 1.1%                 Krankentaggeld 1.6%             Nichtbetriebsunfall            %0.94

1.73BVG CHF

Zivilstand:L
01.01.2080Gültig bis: Quellensteuertarif: Kanton ZG

Anzahl Kinder 2Ihr Pass / Aufenthaltsbewilligung:

ContractorEinsatz als

Pauschalspesen

Stundenlohn

9.5 Std.
45 Std.

Höchstarbeitszeit pro Tag
Höchstarbeitszeit pro Woche

Die Höchstarbeitszeit darf nicht
überschritten werden.


